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In der hangparallelen Außenwand im Keller waren Risse aufge-
treten, die zur Bergseite hin anstiegen und horizontal unter der 
Kellerdecke weiterliefen (Abb. 2)  
Bodenuntersuchungen ergaben, dass unter dem bergseitigen Be-
reich des Bauwerks Ton ansteht, der weiter talwärts von Ge-
schiebemergel überdeckt ist. (Abb. 3) 

An der hangseitigen Gebäudeecke, an der die Setzungen aufge-
treten sind, war ein Schurf angelegt worden (Abb. 4). 

Auszug aus den Schadengutachten mit der Vermutung eines 
Frostschadens: 

!

Die im Schurf gefundenen Wurzeln führen unter Berücksichti-
gung des vorhandenen Tons zum Schrumpfen als Schadenursa-
che. Der Umweg über die „Frosteinwirkungen“ und zweimalige 
ergebnislose Injektionsarbeiten - weil die Schadenursache nicht 
beseitigt wurde - wären einzusparen gewesen. 
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sondern Schrumpfen

Beachtenswert: Die große Tiefe in der Wurzeleinwuchs festzustellen war!
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